
Öffentliche Bekanntmachung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Beuron hat am 17.11.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, die 
Einbeziehungssatzung nach §34 Abs. 4 BauGB für die Grundstücke Fl. Nr. 70/14 und 67/7 (Teil) der 
Gemarkung Thiergarten aufzustellen und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs. 
1 BauGB durchzuführen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung ist in dem abgedruckten unmaßstäblichen 
Lageplan dargestellt.  

 

Ziele und Zweck der Planung: 

Der Anlass für die Aufstellung der Einbeziehungssatzung für die am westlichen Ortsrand der 
Gemarkung Thiergarten liegender Grundstücke Fl. Nr. 70/14 und 67/7 (Teil) gem. §34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB ist die baurechtliche Sicherung und Klarstellung der Entwicklungsoptionen des Bestands. 

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung findet in der Form einer Planauflage beim 
Bürgermeisteramt Beuron, Kirchstr. 18, 88631 Beuron vom 17.12.2021 – 23.01.2022, während der 
üblichen Öffnungszeiten statt. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung 
gegeben. 

 

 


